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B1 Barrierefreies Wohnen
• für Blinde und Sehbehinderte
• Gehörlose und Hörgeschädigte
• G ehbehinderte

• Menschen mit sonstigen
Behinderungen

• ältere Menschen und Kinder
• klein- und großwüchsige Menschen

Checklisten für die Neuplanung
A1: Öffentliche Gebäude, Arbeits-, Freizeit- und Vergnügungsstätten
B1: Barrierefreies Wohnen
C1: Rollstuhlgerechtes Wohnen
D1: Außenanlagen öffentliche Räume, Außenanlagen mit Publikumsverkehr
Entsprechende Checklisten für bestehende Anlagen und Gebäude: A2, B2, C2, D2
Diese Listen sind vom DIPB auf der Grundlage
• der DIN-Normen für barrierefreies Bauen (DIN 18024 und DIN 18025, jeweils Teil 1 und

Teil 2)
• der vom Finanzministerium Baden-Württemberg herausgegebenen

„Checkliste zur Überprüfung von Planungen und bestehenden Gebäuden“
• eig ener Erfahrungen
in Zusammenarbeit mit Architekten, Betroffenen und den zuständigen Ämtern der Stadt
Stuttgart, unter Federführung des Stadtplanungsamts und unter Mitwirkung der
Architektenkammer BW erstellt worden.

Erläuterungen:

Die Liste ist in vier Abschnitte gegliedert.
I. Allgemeine Grundsätze
II. Anforderungen an die Entwurfsplanung
III. Anforderungen an die Ausführungsplanung
IV. Anforderungen an die Ausstattung

* nach verbindlichen Vorschriften der DIN 18025 Teil 2 (Stand Dezember 1992)

+ nach Soll-Vorschriften der DIN 18025 Teil 2 bzw. Erfahrungswerten oder anderen DIN-
Normen

Anmerkungen:
Erläuterungen sind kursiv geschrieben.
Bewegungsflächen dürfen sich überlagern.
Für Hörbehinderte ist in erster Linie die Um wandlung a kustischer Si gnale in op tische ode r
taktile Signale von Bedeutung (z.B. Tür- oder Telefonklingel). Bauliche Veränderungen sind im
Wohnbereich für diesen Personenkreis nicht notwendig.

b = breit/Breite h = hoch/Höhe t = tief/Tiefe
l = Länge ≥ = größer/gleich ≤ = kleiner/gleich

Eugenstr. 42, 70794 Filderstadt, Tel: 0711/706336,                      
Fax:0711/2205633  info@dipb.de   www.DIPB.de
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I. Allgemeine Grundsätze
Verkehrsflächen

Bewegungsflächen

• Dim ension: b ≥ 150 cm und t ≥. 150 cm
am Anfang und am Ende einer Rampe, vor Fahrschachttüren, auf
dem Freisitz.

* *

• Dim ension b ≥ 120 cm und t ≥ 120  cm.

⇒ vor Einrichtungen im Sanitärraum, im schwellenlos erreichbaren
Duschbereich * *

• Dim ension b ≥ 120 cm

⇒ zwischen den Wänden innerhalb der Wohnung, auf Wegen
innerhalb der Wohnanlage, entlang der Längsseite eines Bettes
(bei Bedarf von 3 Seiten zugänglich), vor Kücheneinrichtungen,
zwischen den Radabweisern einer Rampe,

* *

• bei sonstigen, objektbezogenen Bewegungsflächen:

⇒ zwischen Wänden außerhalb der Wohnung, vor Treppenauf- und
Abgängen (die Auftrittsfläche der obersten Stufe ist auf die
Bewegungsfläche nicht anzurechnen) b ≥ 150 cm.

* *

⇒ mindestens bei einem Teil der Kfz-Stellplätze auf der Längsseite
des Kfz t ≥ 150 cm (b ≥ 3,50 m). +

⇒ vor Möbeln t ≥ 90 cm. * *
Geneigte Flächen

• Läng sgefälle g ≤ 3% *
• Qu ergefälle q ≤ 2% *
Gesonderte Sicherung vorstehender Bauteile oberhalb des
Tastbereichs des Blindenstocks +

Hauseingang und eine Wohnebene stufenlos erreichbar (es sei denn,
nachweislich zwingende Gründe lassen dies nicht zu) * *

Alle zur Wohnung gehörenden Räume und die gemeinschaftlichen
Einrichtungen der Wohnanlage durch den nachträglichen Ein- oder
Anbau eines Aufzugs oder durch eine Rampe stufenlos erreichbar

* *

Zugänglichkeit aller Gebäudeebenen nicht ausschließlich über
Treppen, sondern zusätzlich über Rampen bzw. Aufzüge + +
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Zugänge/Durchgänge
Untere Türanschläge, wenn technisch unbedingt erforderlich h ≤ 2 cm.
Aus wärme- u. schalltechn. Gründen sind besondere
Dichtungsvorkehrungen zu treffen.

*

Ausstattung
Erreichbarkeit aller Bedieneinrichtungen (z.B. Schalter, Rufknöpfe,
Tastaturen usw.)

• Höhe über Fertigfußboden 85 cm * *
• Abstand der Bedieneinrichtung zu seitlich die Bewegungsfläche

einschränkenden Bauteilen/Gegenständen (Heizkörper usw.)
≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm)

+ +

Bodenbeläge

• bei jeder Witterung leicht und erschütterungsarm befahrbar und
begehbar * *

• im Gebäude reflexionsarm, rutschhemmend, fest verlegt und nicht
elektrostatisch aufladbar * *

Infrastruktur/Spezifische Einrichtungen
• T elefonanschluß * *
• Gegensprechanlage mit Türöffner für Haustüre * *
• Schließhilfen für Türen im Bedarfsfall nachrüstbar (Elektroanschluß

vorhalten). + +

II. Anforderungen an die Entwurfsplanung
Türen

Abmessungen

• Hauseingangs-, Wohnungseingangs- und Fahrschachttüren
b ≥ 90 cm * *

• Durchgangsbreite aller sonstigen Türen b ≥ 80 cm * *
• lichte Höhe aller Türen h ≥ 210 cm + +
• Abst and Türgriff/Wand ≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm) + +
Windfanggröße
t ≥ ca. 200 cm zuzüglich Öffnungsmaß der Tür, unabhängig von einer
Kraftbetätigung

+

Öffnungsrichtung bei Türen von Toiletten- und Duschräumen nach
außen * *
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Treppen
Notwendige Treppen nicht gewendelt + +
Keine Unterschneidungen der Stufen * *

Rampen
Längsgefälle g ≤ 6% *
Quergefälle q ± 0 *
Bei Längsgefälle ≥ 3% und Länge ≥ 6 m sind alle 6 m ebene
Ruheflächen  ≥ 150 cm (l) vorzusehen. *

Bei Steigungen ≥ 3% zusätzlich Treppenanlage (z.B. für
Beinprothesenträger oft leichter zu bewältigen) +

Aufzüge
Fahrkorb:

• lichte Breite ≥ 110 cm (b) *
• licht e Tiefe ≥ 140 cm (t), besser ≥ 160 cm (t) *
• lichte Türbreite ≥ 90 cm (b) *
Bewegungsfläche vor den Fahrschachttüren ≥ 150 cm (b),

≥ 150 cm (t). *

Sanitärräume
WC

• Bewegungsfläche vor WC

≥. 120 cm (b) und ≥ 120 cm (t) *
Duschplatz

• nachträgliches Aufstellen einer Badewanne möglich +
Freisitz

für jede Wohnung ≥ 4,5 qm + +
PKW-Stellplätze

Gute Plazierung, in der Nähe des Eingangs/Aufzugs (kurze Wege) + +
Ein Teil der Stellplätze mit ≥ 350 cm (b) + +
In der Nähe des Haupteingangs zusätzlich Stellplatz für Kleinbus:
h ≥ 250 cm,l ≥ 750 cm, b ≥ 350 cm + +

Wettergeschützt + +
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III. Anforderungen an die Ausführungsplanung
Treppen

Kontrastreiche Farbgestaltung der Trittkanten *
Handlauf

• beidseit ig des Treppenlaufs
Auch Menschen mit halbseitigen Behinderungen, z.B. nach
Schlaganfall etc., sollen Treppen in jeder Richtung vorwärts und
sicher begehen können.

* *

• in 85 cm Höhe, jedoch Umwehrung/Absturzsicherung gemäß LBO
Ba-Wü bis h = 90 cm hochführen * *

• Durchmesser 3 cm bis 4,5 cm. * *
• innerer Handlauf am Treppenauge nicht unterbrochen * *
• äußerer Handlauf in 85 cm Höhe 30 cm waagerecht über den

Anfang und das Ende der Treppe hinausragend * *

• taktile Hinweise an Anfang und Ende der Handläufe zur
Kennzeichnung der Geschoßebenen *

Rampen
Rampe und Zwischenpodest mit ≥ 10 cm hohen Radabweisern *
Handläufe

• beidseitig an Rampe und Zwischenpodest * *
• in 85cm Höhe, jedoch Umwehrung/Absturzsicherung gemäß LBO

Ba-Wü bis h = 90 cm hochführen * *

• Durchmesser 3 cm bis 4,5 cm * *
Handläufe und Radabweiser 30 cm über Anfang und Ende der Rampe
hinausragend * *

Aufzüge
Ruftasten vom Rollstuhl aus bedienbar

• anfahrbar für den Rollstuhl
Abstand der Bedieneinrichtung zu seitlich die Bewegungsfläche
einschränkenden Gegenständen (Wand, Mauervorsprung,
Papierkorb etc.) ≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm)

+

• Höhe 85 cm *
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Sanitärräume
Unterputz- oder Flachaufputzsiphon am Waschtisch * *
Duschplatz befahrbar, ≥ 120 cm (b), ≥ 120 cm (t)
Gefälle 1%, beschränkt auf die Duschfläche. Bewährt hat sich das
Einbringen eines kleinen Absatzes in Fliesenstärke, abgetrennt von der
übrigen Fliesenfläche durch eine Metallschiene. Bei kleinen Fliesen
auch weicher Übergang empfehlenswert.
Abfluß in die Ecke, soweit wie möglich heraus aus den übrigen
Bewegungsflächen.

*

Bodenbelag rutschhemmend *
Fenster

Schwingflügelfenster unzulässig
Bei Dreh-/Kippflügelfenstern auf leichte Öffenbarkeit achten. *

Fenster anfahrbar und aus der sitzenden Position zu öffnen +
Brüstungshöhe in mindestens einem Aufenthaltsraum der Wohnung
und beim Freisitz ab h max 60 cm durchsichtig +

IV. Anforderungen an die Ausstattung/Einrichtung
Türen/Tore/Fenster
Türblätter mit großen Glasflächen

• Sicher heitsverglasung * *
• Oberflächengestaltung im Kontrast abgesetzt gegen die

umgebenden Flächen * *

Türgriffe

• Drehflügeltüren beidseitig mit durchgehenden Griffleisten, in
beliebiger Höhe anzufassen + +

Schalter für kraftbetätigte Türen bei frontaler Anfahrt im Abstand
≥. 250 cm vor der aufschlagenden Seite und
≥ 150 cm auf der Gegenseite

+

An kraftbetätigten Türen Quetsch- und Scherstellen vermieden bzw.
gesichert + +

Panikverschlüsse an Türen und Rettungswegen in 85 cm Höhe * *
Einbruchhemmende Ausführung von Fenstern und Fenstertüren im
Erdgeschoß + +
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Flure (in großen Wohnanlagen)

Radabweiser (Höhe 30 cm, gemessen ab Fertigfußboden) als Schutz
vor Wandbeschädigungen +

Bodenbeläge
Bodenbelag nach ZH 1/571 (Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen
und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr; Hrsg. Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften, Carl Heymanns Verlag KG
Köln), d.h. rutschhemmend, fest verlegt, elektrostatisch nicht aufladbar,
reflexionsarm.
Achtung: Bei potentieller Rollstuhlnutzung bitte Rollstuhlfahrprobe
durchführen. Bei vielen Velourqualitäten legen sich die Fasern zu einer
Seite, so daß der Rollstuhl in eine Richtung abgelenkt wird.

* *

Fußmatten und Abstreifroste gehhilfen- und rollstuhlgerecht
Keine bzw. nur kleine Zwischenräume bei Lamellen/Rosten zulässig,
damit Gehstützen gefahrlos aufgesetzt werden können.
Achtung: Bei potentieller Rollstuhlnutzung bitte Rollstuhlfahrprobe
durchführen. Bei Kokos bzw. auch manchen Kunstmaterialien legen
sich die Fasern zu einer Seite, so daß der Rollstuhl in eine Richtung
abgelenkt wird.

+

Orientierungshilfen/Hinweise
Fußbodenoberfläche mit kontrastreichen und taktilen Hinweisen vor

• T reppen *
• Hinder nissen +
• Richt ungsänderungen +
• Flur anschlußtüren +
• Auf zugsanlagen +
• G emeinschaftsverpflegungseinrichtungen +
Namensschilder an Hauseingangs- und Wohnungseingangstüren mit
taktil erfaßbarer (aufgesetzter) Schrift +

• Fluchtweg markiert durch Lichtbänder bzw. richtungsweisende
Beleuchtung sowie durch im Gefahrenfall schaltbare Tonsignale + +
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Aufzüge
Automatisch öffnende Türen + +
Spiegel

• gegenüber Kabinentür bei Nicht-Durchladern (als Orientierungshilfe) +
• Unterkante Spiegel ≤ 85 cm +
Haltestange

• Durchmesser 3cm bis 4,5 cm * *
• Montagehöhe Haltestange 85 cm * *
• Wandabstand gemessen von der Außenkante der Haltestange bis

zur Wand 10 cm * *

Bedientableau:

• senkrechtes Tableau nach DIN 15325 * *
• waagerechtes Tableau in Höhe von 85 cm * *
• bei mehrreihiger waagerechter Tableauanordnung:

Mittelachse der obersten Reihe h ≤. 100 cm über Kabinenboden * *

Tastatur

• T astengröße 5cm (± 0,3 cm) * *
• Abstand der Tasten-Mittelachsen 6 cm * *
• Schrift und Tastenrand erhaben (taktil) * *
• Schrift mindestens 3 cm hoch (± 0,2 cm) * *
• Farbe der Schrift kontrastreich * *
• äußerste Tasten der Tableaus müssen jeweils ≥ 50 cm

(besser ≥.70 cm) von der Vorder- und der Rückwand entfernt sein. *

• ausr eichende Beleuchtung + +
Stockwerk-Kennzeichnung durch akustische Information, nachrüstbar * *

Sanitärräume
Türe

• im Notfall von außen zu entriegeln * *
• lichte Durchgangsbreite ≥ 80 cm (b) * *
• von außen zu entriegeln * *
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Haltegriffe

• auf beiden Seiten des WC´s +
• 15 cm länger als Vorderkante WC +
• w egklappbar (beidseitig) +
• m it integrierten Toilettenpapierhaltern +
• Abstand zwischen den Griffen 70 cm +
• Montagehöhe Oberkante 85 cm +
• Haltegriff und Befestigung müssen am vordersten Punkt des Griffes

eine Druckbelastung von 100 kg aushalten +

Spülvorrichtung beidseitig mit Hand oder Arm aus der Sitzposition zu
betätigen +

Waschtisch

• Unterputz- oder Flachaufputzsiphon *
• S tützdruck ≥ 60 kg

Neben dem Waschbecken angebrachte feststehende Haltebügel
sind teuer, störend und nutzlos!

+

Armatur

• Einhebel- oder berührungslose Armatur +
Spiegel

• Einsicht sowohl aus der sitzenden als auch aus der stehenden
Position gewährleistet
Kippspiegel sind teuer, störanfällig und selbst bei richtiger Montage
nicht immer aus der sitzenden Position verstellbar. Ein
entsprechend groß dimensionierter einfacher Spiegel ist zu
bevorzugen.

+

PKW-Stellplätze
Automatisiertes Garagentor +
Bei im Freien gelegenen Parkplätzen: Belag für Rollstühle und
Gehstützen geeignet (z.B. keine Rasenlochsteine, kein Kies etc.) + +

Automatisierte Feuerschutztüren in Tiefgaragen +
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Anlage: Aufstellung über eventuell anfallende Mehrkosten im Wohnungsbau

Zur Erläuterung eine Gegenüberstellung der Inhalte der DIN-Normen, die derzeit für den all-
gemeinen Wohnungsbau gelten (18011/18022/18065) im Folgenden kurz mit A bezeichnet und
der DIN 180251 Teil 2 - im Folgenden kurz mit B bezeichnet.

Zugänglichkeit
A: Keine besonderen Regelungen.  B: Der Hauseingang und eine Wohnebene

müssen stufenlos erreichbar sein, es sei
denn, nachweislich zwingende Gründe
lassen dies nicht zu.
 Alle zur Wohnung gehörenden Räume
und die gemeinschaftlichen Einrichtungen
der Wohnanlage müssen zumindest
durch den nachträglichen Ein- oder
Anbau eines Aufzugs (Anmerkung: dies
kann auch ein Decken- oder Treppenlift
sein) oder einer Rampe stufenlos
zugänglich sein.

⇒ Keine zwingenden Mehrkosten bei Decken- oder Treppenlift. Eventuell. zusätzliche Kubatur
für Senkrechtaufzug.

Fahrkorb-Innenmaße (Aufzug)
A: Keine besondere Regelung.
 

 B: lichte Breite 110 cm
 lichte Tiefe 140 cm

⇒ Mehrkosten gering.

Bewegungsflächen zwischen Wänden außerhalb der Wohnung
A: Keine besonderen Regelungen, üblich

sind mindestens 120 cm.
 B: 150 cm breit

⇒ Mehrkosten durch Flächenverbrauch, Kubaturerhöhung.

Bewegungsflächen zwischen Wänden innerhalb der Wohnung
A: Keine allgemeine Regelung, üblich für

Flure sind 100 cm-120 cm.
 B: 120 cm breit.

 
⇒ Mehrkosten gering.

                                                            
1 DIN 1 8025 T eil 2: B arrierefreie Wohnungen ( insbesondere f ür B linde un d Sehbehinderte, Gehörlose
und Hörgeschädigte, Gehbehinderte, Menschen mit sonstigen Behinderungen, ältere Menschen, Kinder,
klein- und großwüchsige Menschen).
Im Gegensatz dazu ist die Planungsgrundlage für Wohnungen für Rollstuhlbenutzer DIN 18025 Teil 1.
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Türen
A: Keine besonderen Regelungen.  B: Türen müssen eine lichte Breite von min-

destens 80 cm haben (Anmerkung: nor-
male Breite, kein Sondermaß).
 Hauseingangs-, Wohnungseingangs-  und
Fahrschachttüren m üssen eine lichte
Breite von mindestens 90 cm haben (kein
Sondermaß).
 Türen dü rfen nicht in Sanit ärräume
schlagen.
 Große Glasflächen müssen kontrastreich
gekennzeichnet und bruchsicher sein.

⇒ Keine Mehrkosten.

Treppen
A: Handlauf nur einseitig zwingend. Keine

Durchmesserangabe.
 Montagehöhe nicht tiefer als  75c m und
nicht höher als 110 cm.
 Stufenunterschneidungen sind bei offe-
nen Treppen (Treppen ohne Setzstufen)
und Treppen mit Auftritten ≤ 26 cm
(gemessen in der Lauflinie) mit minde-
stens 3 cm vorgeschrieben.

 B: Beidseitige Handläufe mit einem Durch-
messer von 3 cm bis 4,5 cm.
 Äußere Handläufe müssen in 85 cm Höhe
30 cm waagerecht über Anfang und Ende
der T reppe hinausge führt werden
(Anmerkung: z um Abst ützen f ür Gehbe-
hinderte, die auch  bei der jew eils le tzten
Stufe noch Halt finden müssen).
 Stufenunterschneidungen sind unzuläs-
sig.

⇒ Mehrkosten für 2. Handlauf und verlängerte Ausführung.

Abstellraum
A: Innerhalb der Wohnung ist ausreichender

Abstellraum erforderlich.
 In Geschoßwohnungen ist  ein  Abst ell-
raum m it einer Gr undfläche von  1m²  bei
einer lichten Breite von mindestens 75cm
erforderlich. Wird der Abst ellraum unter-
teilt, muß eine Teilf läche mindestens
0,75 m² groß sein.
 Stellfläche f ür einen Reinigungsger äte-
schrank ( 50 cm x  60 c m) oder eine
0,25 m² gr oße, mindestens 30  cm t iefe
Nische ist erforderlich. Das gilt auch für
Einfamilienhäuser.
 Eine Vergrößerung des Abstellraumes auf
2% der Wohnfläche und zusätzliche
Abstellflächen in Form von Hängeböden
ist erwünscht.

 B: Keine darüber hinaus gehenden Vorga-
ben.

 

⇒ Keine Mehrkosten.
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Küche
A: Die Zuordnung der Kücheneinrichtungen

soll einen rationellen Arbeitsablauf er-
möglichen, deshalb sollen die Stellflächen
vorzugsweise von rechts nach links in
folgender Reihenfolge angeordnet
werden: Abstellfläche (≥ 30 cm), Herd
oder Einbaukochstelle (60 cm bis 90 cm),
kleine Arbeitsfläche (≥ 60 cm), Spüle
(90 cm bis 120 cm), Abstellfläche
(≥ 60 cm)
 Bewegungsfläche vor Kücheneinrichtun-
gen: 120 cm

 B: Keine darüber hinaus gehenden Forde-
rungen.

 

⇒ Keine Mehrkosten.

Badezimmer inklusive WC
A: Keine Vorgaben bezüglich der Raum-

ausstattung. Bewegungsfläche vor
Waschbecken und WC 75 cm; vor Bade-
wanne, Waschmaschine und Dusche    90
cm.

 

 B: Stufenlos begehbarer Duschplatz, nach-
trägliches Aufstellen einer Badewanne
sollte möglich sein. Bewegungsflächen
vor Sanitäreinrichtungen generell 120 cm
x 120 cm.

⇒ Bei günstigster Raumaufteilung (Bewegungsflächen dürfen sich überlagern) verbraucht bei
gleicher Ausstattung (Dusche) Variante B 0,52 m² mehr. Bei Einbau einer Badewanne bei A
(übliche Praxis), ist Variante B um 0,84 m² kleiner. Mehr- oder Minderkosten in Abhängigkeit
von der Ausführung.

Schlafzimmer
A: Möblierung:

 2 Bet ten (100 cm x 205  cm), 1-2 Nacht-
schränke 55 cm x 40  cm,  Kleider- /
Wäscheschrank erforderlich 220  c m x
65 cm - e mpfohlen 250 cm x 65 cm,  zu-
sätzliches Möbelstück 110 cm x 55 cm.
 Bewegungsflächen:
 70cm z wischen/vor sä mtlichen Einr ich-
tungsgegenständen.
 Die Anordnung für den Kleiderwäsche-
schrank nebeneinander ist erwünscht.

 B: Möblierung:
 Keine zusätzlichen Forderungen.
 Bewegungsflächen:
 vor Schränken und  an  einer  Be ttseite
(längs) sowie vor den Bett en 90 c m, an
der anderen Bettseite (längs) 120 cm.

 

⇒ Die Differenz zwischen Variante A und Variante B beträgt bei gleicher Möblierung und
Raumgestaltung 3,24 m². Mehrkosten durch Flächenverbrauch, Kubaturerhöhung.
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B1 Barrierefreies Wohnen
Wohn-/Eßbereich
A: vorgegebene Stellflächen für Eßplatz; die

vorgegebene Mindest-Quadratmeterzahl
für ein Wohnzimmer mit Eßplatz beträgt
für einen 4-Personenhaushalt 20 m².

 B: keine darüber hinausgehenden Forde-
rungen

 

⇒ Keine Mehrkosten.




